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RS OGH 1994/3/22 14Os36/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1994

Norm

StPO §180 Abs1

Rechtssatz

Die gemäß § 180 Abs 1 StPO vorgeschriebene Vernehmung des Beschuldigten zur Sache und zu den Voraussetzungen

der Untersuchungshaft hat in einem solchen Umfang zu erfolgen, daß der Untersuchungsrichter die für die

Haftentscheidung - fallbezogen - maßgeblichen tatsächlichen Umstände beurteilen kann.
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